
Informationen gemäß Artikel 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO sowie Art. 14 DSGVO 
aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten 

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Finanzen 
werden bei der Stadt Kaarst in der Abteilung „Steuern und Abgaben" 
personenbezogene Daten erhoben. Mit den folgenden Hinweisen informieren wir Sie 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Ansprüche und Rechte. 
Bitte beachten Sie hierzu die nachstehenden Datenschutzhinweise. 

1. Angaben zum Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Kaarst, hier handelnd durch den 

Bereich Finanzen 
Am Neumarkt 2 
41564 Kaarst 
Telefon: 02131 987 0 
E-Mail-Adresse: infoekaarst.de   
Internet-Adresse: www.kaarst.de  

2. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Kaarst 
Am Neumarkt 2 
41564 Kaarst 
Telefon: 02131 987 0 
E-Mail-Adresse: info©kaarst.de  

3. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n für die Datenverarbeitung  

Die Stadt Kaarst verarbeitet personenbezogene Daten unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO), des Landesdatenschutzgesetzes (DSG NRW), der Abgabenordnung 
(AO), 	des 	Kommunalabgabengesetzes 	(KAG 	NRW), 	des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Gewerbesteuergesetzes (GewStG), des 
Grundsteuergesetzes (GrStG), der Haushaltssatzung der Stadt Kaarst, der 
Hundesteuersatzung, des Landeshundegesetzes sowie aller für die Steuer- und 
Gebührenerhebung relevanten Satzungen der Stadt Kaarst. 

Die Datenerhebung erfolgt zu folgenden Zwecken: 

• Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die Stadt Kaarst unterliegt (Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe c) EU-DSGVO) 

• Zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Stadt Kaarst übertragen wurde 
(Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) EU-DSGVO) 



• Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) EU-
DSGVO), insbesondere zur Durchführung oder Abwicklung geschlossener 
Verträge beziehungsweise zur Erfüllung beauftragter Leistungen 

• Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) EU-DSGV0): 
soweit erforderlich verarbeitet die Stadt Kaarst personenbezogene Daten 
Steuer- oder Abgabepflichtiger zur Wahrung berechtigter Interessen der Stadt 
Kaarst oder Dritter aufgrund einer erklärten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
Buchtstabe a) EU-DSGVO) 

4. Empfänger oder Kategorie der personenbezogenen Daten 

Die Festsetzung und Erhebung einer Steuer (z.B. der Gewerbesteuer oder der 
Grundsteuer) sowie der zugehörigen Nebenleistungen umfasst auch außergerichtliche 
bzw. gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren. Dabei werden Daten an die für die 
Bearbeitung zuständige Stelle der Stadt Kaarst oder einen externen Dritten (zum 
Beispiel Gerichte, Finanzverwaltung) weitergegeben. 
Personenbezogene Daten werden behördenintern weitergegeben, soweit die 
Weitergabe durch eine Rechtsvorschrift gestattet ist und die Zweckbindung der 
Datenerhebung oder Datenverarbeitung dies zulässt. Die erhobenen Daten werden 
des Weiteren an andere öffentliche oder nichtöffentliche Stellen weitergeleitet, wenn 
dies seitens des Gesetzgebers ausdrücklich vorgesehen ist. Soweit die Stadt Kaarst 
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben externer Dienstleister bedient, werden persönliche 
Daten nur insoweit übermittelt oder offenbart, als dies durch eine Rechtsnorm 
vorgeschrieben, zur Erfüllung städtischer Aufgaben erforderlich ist oder auf Seiten der 
Stadt Kaarst oder einer externen Stelle ein berechtigtes Interesse besteht und die 
Übermittlung nach datenschutzrechtlichen Vorschriften zulässig ist. 
Die Stadt verarbeitet nur die personenbezogenen Daten, die sie vom Abgaben- oder 
Steuerpflichtigen mittelbar oder unmittelbar erhalten hat. Es handelt sich dabei um 
Daten zur Person, sogenannte Stamm- und Kommunikationsdaten und um 
Zahlungsdaten, die zur Erfüllung der Aufgaben wie der Erhebung von 
Gemeindesteuern und anderen Abgaben erforderlich sind. 

5. Dauer der Speicherunq 

Die Daten werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben so lange gespeichert, wie 
es für die Erfüllung der entsprechenden Aufgabe erforderlich ist. 
Die konkrete Speicherdauer ist abhängig von dem jeweiligen Zweck der 
Datenverarbeitung 	und 	von 	verschiedenen 	Aufbewahrungs- 	und 
Dokumentationspflichten sowie den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

6. Rechte der betroffenen Personen 

Betroffene Personen haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende 
Rechte: 

6.1 Recht auf Auskunft 
Es besteht ein Recht auf Auskunft, welche personenbezogenen Daten von der 
Stadt Kaarst, Bereich Finanzen, erhoben und verarbeitet werden. 



6.2 Recht auf Berichtigung 
Es besteht ein Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten; 
unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

6.3 Recht auf Löschung 
Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen 
Daten. Der Anspruch hängt u.a. jedoch davon ab, ob die Daten noch zur 
Erfüllung der Aufgaben, für welche sie erhoben wurden, benötigt werden (s.a. 
Dauer der Speicherung, Ziff. 5). 

6.4 Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Sofern Sie in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Stadt Kaarst durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, 
können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenerhebung und Datenverarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 
Die Einwilligung ist gegenüber der Stelle zu widerrufen, gegenüber welcher die 
Einwilligung erteilt wurde, Art. 7 Abs. 3 EU-GSGVO. 

6.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Es besteht das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
sofern nicht ein wichtiges öffentliches Interesse dem entgegensteht. 

6.6 Recht auf Widerspruch 
Es besteht das Recht, wegen besonderer Umstände (Art. 21 EU-DSGVO) der 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 
überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem 
entgegensteht. 

7. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten (Mitwirkungspflichten) 

Sofern Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, ist auf 
Folgendes hinzuweisen: 
Zur Aufgabenerfüllung müssen Sie der Stadt Kaarst nur diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Erfüllung der Aufgabe 
beziehungsweise der Begründung, Durchführung und Beendigung einer 
Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Es kann sein, dass Leistungen nicht oder nur 
teilweise erbracht werden und entzogen werden können, oder dass sich die 
Bearbeitung verzögert, wenn Sie der Stadt Kaarst Ihre Daten nicht bereitstellen. 

8. Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, etwaige Beschwerden an die Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu richten, sofern die Stadt 
Kaarst vermeintlicher Weise ihren datenschutzrechtlichen Pflichten nicht oder nicht 
vollumfänglich nachkommt. 

Kontaktdaten: 



Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2 — 4 
Telefon: 0211/38424-0 
Telefax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet: www.ldi.nrw.de   
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